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Aus der Schweizerischen Verwaltungs-Offiziers-Gesellschaft

Ostschweizerische Verwaltungsoffiziersgesellschaft
Anläßlich der letzten Generalversammlung wurde zum neuen Präsidenten der OVOG O&ersf/t.

IG. Schenkel, KK 6. Div., gewählt. Als Aktuar amtet weiterhin Hpfm. Guex Walter, A'urjursien-
sfra/le 16, Züric/i 2.

Die Herbstversammlung wurde auf den 20. Ii. 7954 angesetzt und findet im Gasthaus zur Sonne
in Dielsdorf statt. Oberst Maurer, Bern, wird über ein interessantes Thema sprechen. Nach dem

gemeinsamen Nachtessen ist ein Unterhaltungsabend vorgesehen.

Beförderungen
Mit Brevetdatum 29. August 1954 wurden die nachstehenden Oblt. Qnt. zum ffatipfmann-Qm.

befördert: Hölzer Franz, Basel; HäfÜger Rene, Luzern. — Wir gratulieren! Red.

Abänderung des Verwaltungsreglements
Im Bundesblatt Nr 42/1954 ist die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betref-

fend Aenderung des Beschlusses der Bundesversammlung über die Verwaltung der schweizerischen
Armee veröffentlicht worden.

Den Räten wird neben verschiedenen Aenderungen folgende neue Fassung des Artikels 38, Ab-
satz 1, vorgeschlagen:

«Offizieren, höheren Unteroffizieren, Hilfsdienstpflichtigen mit entsprechender Funktion und
Angehörigen des Frauenhilfsdienstes sind in der Regel einfache Zimmer mit Betten anzuweisen.
Den gleichen Anspruch haben Unteroffiziere, welche die Fourierschule bestanden haben und den
Fouriergrad abverdienen, sowie Unteroffiziere, welche Dienst als Feldweibel leisten.»

Anläßlich des Geburtstages unseres Herrn. General, dessen Gerdienste in der Presse eingehend
gewürdigt morden sind, richtete die Redaktion an den Juiilaren ein Telegramm, In dem die
Wunsc/ie der Leser unserer Zeitschrift zum .Ausdruc/c gebracht teurden.
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